
 

 

 

 
 

A l l g e m e i n e  V e r k a u f s -  u n d  L i e f e r b e d i n g u n g e n  ( S o f t w a r e )  
 
 
 
 

1 VERTRAGSABSCHLUSS 
1.1.  Der Vertrag kommt zustande, wenn der Auftragnehmer innerhalb der Annahmefrist 

entweder eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet oder die bestellten Ver-
tragsgegenstände liefert bzw. die bestellten Dienstleistungen erbringt. Einkaufsbedin-
gungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die ge-
samte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. 

2. VERTRAGSGEGENSTAND 
2.1.  Erwerb des Software-Nutzungsrechtes: Mit der Zahlung des vereinbarten Einmalbe-

trages erwirbt der Auftraggeber das nicht ausschließliche, nicht übertragbare und zeit-
lich unbeschränkte Nutzungsrecht der Software auf dem der Spezifikation entspre-
chenden Computersystem. 

2.2.  Dienstleistungen: Gegenstand des Vertrages kann die Erbringung von Dienstleistun-
gen sein. z.B.: Ausarbeitung von Organisationskonzepten; Global- und Detailanaly-
sen; Erstellung von Individualprogrammen; Anpassungen von Softwareprodukten; 
Lieferung und Installation von Software; Einschulung des Bedienungspersonals; Mit-
wirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung); Erstellen von Pro-
grammträgern (Kopien). 

3. BIBLIOTHEKS-, STANDARDPROGRAMME UND SYSTEMSOFTWARE 
3.1.  Bibliotheks-, Standardprogramme und Systemsoftware werden in dem vom Hersteller 

spezifizierten Funktions- und Leistungsumfang geliefert. Die Verantwortung, dass der 
Funktions- und Leistungsumfang den betrieblichen Erfordernissen des Auftraggebers 
entspricht, liegt bei diesem. 

3.2.  Der Auftragnehmer liefert den neuesten freigegebenen und in seinem Besitz be-
findlichen Release der Programme, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde. 

4. INDIVIDUALPROGRAMME  
4.1.  Grundlage der Erstellung von Individualprogrammen ist die vom Auftraggeber 

firmenmäßig gezeichnete, vollständige schriftliche Leistungsbeschreibung. 
4.2.  Übernimmt der Auftragnehmer die Erstellung der schriftlichen Leistungsbeschrei-

bung, so gelten hiefür die für Dienstleistungen zutreffenden Bedingungen. Die Ver-
antwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dem Auftragnehmer zu diesem 
Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen liegt beim Auf-
traggeber. 

4.3.  Nachträgliche Änderungen der Leistungsbeschreibung können zu Termin- und/oder 
Preisänderungen führen. 

4.4.  Sollten sich nach Übergabe der Leistungsbeschreibung Änderungen bzw. Erwei-
terungen zu dem in der Angebotsanforderung definierten Leistungsumfang ergeben, 
so ist der Auftragnehmer berechtigt, die Realisierung neu zu kalkulieren und anzubie-
ten. 

4.5.  Ist die Ausführung des Auftrages gemäß Leistungsbeschreibung tatsächlich oder 
juristisch unmöglich, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber sofort anzuzei-
gen. Ändert der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung nicht dahingehend, daß eine 
Ausführung möglich wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung ablehnen. Ist die 
Unmöglichkeit der Ausführung die Folge eines Versäumnisses des Auftraggebers oder 
einer nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber, 
kann der Auftragnehmer den Ersatz seiner bis dahin aufgelaufenen Kosten und Spe-
sen verlangen. 

5. DIENSTLEISTUNGEN 
5.1.  Für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen vom Auftragnehmer genannte Auf-

wandsangaben sind Richtwerte, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart 
wurde. In jedem Fall hat der Auftraggeber allfällige erhöhte Aufwendungen zu ver-
antworten, die durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen verursacht wurden (z.B. 
Nicht-bereitstellen von Maschinenzeit, fehlende oder mangelhafte Testdaten, nicht 
oder mangelhaft ausgebildetes Bedienungspersonal etc.). 

6. PREISE//GEBÜHREN 
6.1. Software-Nutzungsrecht: 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise zu 
verrechnen. Erhöht sich der Fakturenpreis gegenüber dem Vertragspreis um mehr als 
7%, so hat der Auftraggeber das Recht, hinsichtlich des betroffenen Softwarepro-
gramms vom Vertrag zurückzutreten. Die Kosten der zur Lieferung der Software-
programme notwendigen Programmträger werden gesondert in Rechnung gestellt. 

6.2. Dienstleistungen 
Es wird der tatsächliche Arbeitsaufwand zu den am Tag der Leistungserbringung je-
weils gültigen Tarifen des Auftragnehmers, zuzüglich allfälliger Kosten für Fahrten, 
Tag- und Nächtigungsgelder, verrechnet. Für die Erbringung der Dienstleistung not-
wendige Materialien (Programmträger, Datenträger, Formulare für Testläufe usw.) 
sind vom Auftraggeber beizustellen oder werden vom Auftragnehmer gesondert in 
Rechnung gestellt. 

6.3. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 
6.4 Allfällige Gebühren sind vom Lizenznehmer zu tragen. 
7. LIEFERUNG 
7.1. Die Lieferung von Softwareprodukten, Programmträgern, Dokumentationen und 

Leistungsbeschreibungen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Versi-
cherungen erfolgen nur über ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf des-
sen Kosten. 

7.2. Teillieferungen, Teilleistungen und Vorlieferungen sind zulässig. 
7.3. Eine aus beim Auftraggeber liegenden Gründen erforderliche Aufbewahrung von 

Liefergegenständen wird diesem verrechnet und gilt als Lieferung. 
7.4. Wird der vereinbarte Liefertermin aus allein vom Auftragnehmer zu vertretenden 

Gründen überschritten, ist der Auftraggeber berechtigt, nach Setzen einer angemes-
senen, mindestens neunzigtägigen Nachfrist vom Vertrag hinsichtlich der in Verzug 
befindlichen Lieferungen und Leistungen zurückzutreten. 

7.5. Liefertermine für Individualprogramme rechnen ab dem Vorliegen der vom Auf-
traggeber firmenmäßig gezeichneten endgültigen Leistungsbeschreibung beim Auf-
tragnehmer. 

7.6. Die vereinbarten Liefer- und Übernahmefristen können durch von den Vertrags-
partnern nicht beeinflussbare Umstände wie z.B. höhere Gewalt angemessen verlän-
gert werden. 

8. ÜBERGABE UND ÜBERNAHME 
8.1.  Als Zeitpunkt der Übergabe gilt der Tag der Lieferung. 
8.2.  Der Auftraggeber hat ihm gelieferte Software, insbesondere Individualprogramme 

und Anpassungen von Bibliotheks- und Standardprogrammen auf Vollständigkeit und 
Übereinstimmung mit der Leistungsbeschreibung zu überprüfen. 

8.3.  Erfolgt innerhalb von 30 Tagen ab der Übergabe keine berechtigte, schriftliche 
Mängelrüge an den Auftragnehmer, so gilt die Software als übernommen. Unwe-
sentliche Mängel verzögern die Programmabnahme nicht. Im Echtbetrieb befindliche 
Softwareprogramme gelten vom Auftraggeber als übernommen. 

8.4.  Dienstleistungen gelten unmittelbar nach ihrer Erbringung als übernommen, sofern 
keine Mängelrüge erhoben wird. 

9. ZAHLUNG 
9.1.  Der Auftragnehmer legt jeweils nach erfolgter Lieferung oder Leistung Rechnung. 

Erstrecken sich Leistungen vereinbarungsgemäß über einen Zeit raum von

mehr als vier Wochen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach jeweils vier Wochen 
eine den erbrachten Leistungen entsprechende Teilrechnung zu legen. 

9.2.  Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen sind spätestens 8 Tage nach Faktu-
renerhalt ohne Abzug und spesenfrei fällig. 

9.3.  Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine aus diesem und anderen Rechts-
geschäften zwischen den Vertragspartnern bildet eine wesentliche Voraussetzung für 
die Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Bei Zahlungsverzug werden Ver-
zugszinsen in der Höhe von 7.5% über der Bankrate der Österreichischen Na-
tionalbank zuzüglich Umsatzsteuer verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei 
Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu las-
sen und übergebene Akzepte fällig zu stellen. 

9.4.  Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Garantie- oder Gewähr-
leistungsansprüchen oder sonstigen Bemängelungen zurückzuhalten. 

10. EIGENTUMSRECHT UND URHEBERRECHT 
10.1.  Bibliotheks-, Standardprogramme und Systemsoftware (ausgenommen das Datenträ-

germaterial), sowie in Anwendungsprogrammen verwendete Dienstprogramme und 
Routinen und die diesen beigefügte Dokumentation enthalten vertrauliches geistiges 
Eigentum des Auftragnehmers und/oder dessen Lizenzgebern; sie bleiben zeitlich 
unbegrenzt uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers bzw. der Lizenzgeber. 
Eine entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung an Dritte sowie das Anfertigen von 
Kopien für derartige Zwecke, sowie jede andere das Eigentumsrecht des Auf-
tragnehmers oder der Lizenzgeber schmälernde Handlung ist nicht zulässig. Der Auf-
traggeber verpflichtet sich, Copyright- und Eigentümervermerke weder aus der Soft-
ware noch aus der Dokumentation zu entfernen. 

10.2.  Die Anfertigung von Kopien der Bibliotheks-, Standardprogramme und System-
software für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber unter der Be-
dingung gestattet, dass in der Software kein ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers 
enthalten ist, und dass sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien 
mit übertragen werden. 

10.3.  Ein Verstoß gegen die Eigentums- und Urheberrechte des Auftragnehmers und/oder 
deren Lizenzgeber berechtigt den Auftragnehmer, dem Auftraggeber die weitere Nut-
zung der betreffenden Software zu untersagen und angemessenen Schadenersatz zu 
fordern. 

10.4.  Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die von ihm in Auftrag gegebenen 
Programme in die Programmbibliothek des Auftragnehmers zur allgemeinen Nutzung 
durch die Vertriebsorganisation des Auftragnehmers als Gegenleistung dafür aufge-
nommen werden, dass seine Programme durch die Nutzung anderweitiger Er-
fahrungen und Unterlagen für ihn wirtschaftlicher und kostengünstiger erarbeitet wer-
den konnten, als dies ohne Inanspruchnahme derartiger Hilfsmittel der Fall gewesen 
wäre. 

11. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 
11.1.  Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass die vertragsgegenständliche Software voll-

ständig auf einen einwandfrei lesbaren Datenträger kopiert wurde. Sonstige Mängel 
unterliegen der Gewährleistung, wenn sie reproduzierbar sind. 

11.2.  Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Gewährleistung bzw. Haftung binnen 6 
Monaten nach Lieferung verpflichtet, Mängel der Vertragsgegenstände bzw. der ver-
traglich bedungenen Dienstleistungen nach seiner Wahl am Erfüllungsort durch Ver-
besserung, kostenlosen Austausch, Preisminderung bei sonstiger Brauchbarkeit oder 
Gutschrift gegen Rücknahme der mangelhaften Vertragsgegenstände innerhalb ange-
messener Frist zu beheben. Voraussetzung hiefür ist eine schriftliche Mängelrüge des 
Auftraggebers, welche dieser unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 30 Tagen 
ab der Übergabe der Lieferung oder Leistung erhebt. Sonstige Rechtsfolgen der Man-
gelhaftigkeit der Vertragsgegenstände sind ausgeschlossen. 

11.3.  Von der Gewährleistung ausgenommen sind Mängelbehebungen infolge externer 
Einflüsse (wie z.B. Eingriffe durch den Auftraggeber, dessen Erfüllungsgehilfen oder 
Dritte) oder infolge der Verwendung der Vertragsgegenstände auf einem anderen als 
dem spezifizierten Computersystem bzw. aufgrund nicht widmungsgemäßer Ver-
wendung der vertragsgegenständlichen Softwareprogramme.  

11.4 Gewährleistungsansprüche entstehen nicht durch den Kauf von zusätzlichen  
Arbeitsplatzlizenzen. 

11.5 Gewährleistungsansprüche aus Releaseupdates entstehen nur für Probleme, die nicht 
bereits im vorigen Release vorhanden waren. 

11.6.  Werden die Vertragsgegenstände in Verbindung mit Geräten und/oder Programmen 
Dritter und/oder vom Auftraggeber oder dessen Erfüllungsgehilfen selbst erstellter 
Programme eingesetzt, besteht eine Gewährleistung für Funktions- und Lei-
stungsmängel der Vertragsgegenstände nur dann, wenn solche Mängel auch ohne eine 
derartige Verbindung auftreten. 

11.7.  Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Schäden nur dann, wenn ihm Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. Für Schäden aus ihm nachgewiesener 
leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer bis zur Höhe des halben Auf-
tragswertes (Einmalbeträge, bzw. Auftragswertes der betroffenen Dienstleistung), so-
fern der Schaden im Einzelfall EUR 700,00 übersteigt. In jedem Fall ist eine Haftung 
für Folgeschäden und Vermögensschäden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

11.8. Der Auftragnehmer haftet ausdrücklich nicht für Dienstleistungen, für die kein 
expliziter Auftrag vorliegt (z.B. für die Funktionsfähigkeit von Datensicherungen, In-
stallation von Servicepacks, Virenschutz o.ä.). 

12. SONSTIGE LEISTUNGEN 
12.1.  Die Lieferung und Installation von Hardware, sowie Instandhaltungsleistungen für 

Wartung und Reparatur bilden eigene Rechtsgeschäfte, sofern nicht ausdrücklich et-
was anderes vereinbart wurde. 

13.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
13.1.  Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers. 
13.2.  Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, daß alle auf Auftragsbestätigungen, Fakturen 

oder Lieferpapieren mit "E" (Embargo) gekennzeichneten Produkte unabhängig von 
einer Bewilligungspflicht nach dem österreichischen Außenhandelsgesetz aufgrund 
von seitens des Auftragnehmers eingegangener privatrechtlicher Verpflichtungen Be-
schränkungen beim Reexport unterliegen. Der Auftraggeber anerkennt, daß der Re-
export in welcher Form auch immer, nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
nehmers zulässig ist. 

13.3.  Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §20 
Datenschutzgesetz einzuhalten. 

13.4.  Die Vertragspartner verpflichten sich, ab Vertragsabschluß bis zum Ende des 
zwölften Monats nach erfolgter vollständiger Lieferung bzw. Leistung keine Mitar-
beiter des jeweils anderen Vertragspartners abzuwerben oder zu beschäftigen oder 
durch Dritte abwerben oder beschäftigen zu lassen. Ein Verstoß gegen diese Ver-
pflichtung berechtigt den jeweils anderen Vertragspartner, Schadenersatz in der Höhe 
eines Bruttojahresgehaltes des betroffenen Mitarbeiters zu verlangen. 

13.5.  Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen. Für eventuelle Streitigkeiten gilt die aus-
schließliche örtliche Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden Gerichtes in 
Wien als vereinbart. 

13.6.  Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht 
zwingend andere Bestimmungen vorsieht. 

13.7.  Der Geschäftssitz der Heinrich Moser GesmbH ist Mödling/Österreich 


